
Ergänzende Stellungnahme/Lösungsansatz Verwaltung 

VO(S)/2026/152 

Wirtschaftliche und ökologische Ausgestaltung der Straßensanierungsarbeiten in der 

Augustastraße 

Beschluss: 

Die Stadtvertretung beschließt, dass bei den Straßensanierungsarbeiten in der 

Augustastraße der vorhandene Pflasterbelag vorrangig wiederzuverwenden ist. Die 

vorhandenen Pflastersteine sind nach dem Aufnehmen der Straße, der Erneuerung des 

Unterbaus und der notwendigen Aufbereitung erneut einzusetzen, sofern deren Zustand und 

Menge dies zulassen. Die Beschaffung neuer Pflastersteine soll ausschließlich insoweit 

erfolgen, wie dies aufgrund von unvermeidbarem Schwund, Bruch oder fehlender 

Stückzahlen oder zur Einhaltung des Emissionsschutzes zwingend erforderlich ist. 

Hinweise und Empfehlung der Verwaltung zu Sachverhalt/Stellungnahme/Vorschlag/Lösung: 
Umsetzung der Variante 3 
Unter Lärmimmissionsgesichtspunkten sollte eine Wiederverwendung des vorhandenen 
Materials (Altmaterial Natursteinkleinpflaster mit abgefahrenen Köpfen im Netzverband) aus 
Sicht der Verwaltung nur im Bereich der Fahrbahn zwischen Elisabethstraße und Friedrich-
Wilhelm-Straße erfolgen. 
Im Bereich der Fahrbahn vom Knotenpunkt Elisabethstraße bis zum Wilhelm-Riefstahl-Platz, 
im Knotenpunktbereich Augustastraße/Elisabethstraße und im Bereich der 
Fahrbahnquerungen für Fußgänger/Radfahrer sollte zur Verbesserung der Barrierefreiheit 
Natursteinkleinpflaster (NKP) Neumaterial mit gesägter Oberfläche im Netzverband 
Verwendung finden. 
Das in der Knotenpunktfläche Augustastraße-Elisabethstraße vorhandene 
Natursteingroßpflaster (Altmat.) sollte teilweise wieder verwendet werden. 
Das vorhandene/historische Pflasterbild in der Knotenpunktmitte soll beibehalten werden. 
Somit erfolgt im Knotenpunktbereich die Verlegung von Neumaterial (Neumat.) und 
Altmaterial (Altmat.). 
 
Fahrbahn Elisabethstraße - Wilhelm-Riefstahl-Platz Neumat. 890m² / ca. 111.250,00€ 
Fahrbahn Elisabethstraße – Friedrich-Wilhelm-Str. Altmat. 2025m² / ca. 131.625,00€ 
Querungen Neumat. NKP im Bereich Fahrbahn mit Altmat. 110m² / ca. 13.750,00€ 
Knotenpunkt Augustastraße-Elisabethstraße Neumat./Altmat.  325m² / ca. 56.875,00€ 
Gesamtkosten   ca. 313.500,00€ 
 
Differenzbetrag-Ersparnis Ursprungsplanung/Alternativplanung 1   ca. 377.825,00€ 
Anteil Ersparnis der städtischen Eigenmittel   ca. 124.682,00€ 
 
Hinsichtlich der Lärmschutzthematik noch einige Informationen bzw. Argumente, welche bei 

der Entscheidung Berücksichtigung finden sollten. 

Grundsätzlich ergibt sich aus der aktuellen übergeordneten Rechtslage keine Verpflichtung, 

bei der Sanierung der Augustastraße ein gegenüber dem bisherigen Zustand 

lärmreduzierendes Material zu verwenden. Dieses Erfordernis würde erst dann bestehen, 

wenn so genannte Lärmsanierungsgrenzwerte, d. h. Schwellenwerte zur 

Gesundheitsgefährdung, überschritten werden (am Tag 70 dB(A) und in der Nacht 60 

dB(A)). Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Schallimmissionen durch die nach der 

Sanierung geltende Geschwindigkeitsreduzierung von derzeit 50 km/h auf 30 km/h am Tag 

(nachts gilt dies bereits jetzt) sowie durch das dann zudem geltende allgemeine 

Verkehrsverbot für LKW (außer Lieferverkehr) gegenüber dem jetzigen Stand reduzieren. 

Allerdings ist damit zu rechnen, dass insbesondere im Abschnitt zwischen Elisabethstraße 



und W.-Riefstahl-Platz, in dem die Gebäude ca. vier Meter näher an der Fahrbahn stehen als 

im südlichen Abschnitt, auch mit dieser Reduzierung die Lärmwerte nicht unter dem so 

genannten Auslösewert für Lärmschutzmaßnahmen nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

liegen werden. Zwar findet diese Verordnung derzeit nur auf Hauptverkehrsstraßen mit einer 

durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge ab ca. 8.000 Fahrzeugen Anwendung, was auf 

die Augustastraße (mit zuletzt in 2019 in diesem Abschnitt gezählten rund 4.400 Kfz pro Tag) 

nicht zutreffen würde, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Auslösewerte 

mittel- bis langfristig auch auf andere Straßen Anwendung finden. Um somit einer 

eventuellen zukünftigen Verschärfung des Immissionsschutzrechts vorzubeugen, aber auch 

im Sinne des mit dem Beschluss zur Teilfortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans und 

des Schallimmissionsplans vom 22.10.2020 verbunden Ziels, die von den Straßen im 

historischen Stadtkern ausgehenden Lärmemissionen im Zuge der noch ausstehenden 

Fahrbahnsanierungen so weit wie möglich zu reduzieren, empfiehlt die Verwaltung, 

zumindest für den Abschnitt der Augustastraße zwischen Elisabethstraße und W.-Riefstahl-

Platz gesägtes Natursteinpflaster zu verwenden. 

 
Variante 3a 
Am 10.03.2026 wurde die Untere Denkmalbehörde (UDB) bei einem Gespräch mit dem Amt 
für Stadtplanung und Grundstücksentwicklung (ASGE) über eine eventuelle Ausführung des 
nördlichen Abschnitts vom Knotenpunkt Elisabethstraße bis zum Wilhelm-Riefstahl-Platz in 
gesägtem Kleinpflaster und Wiederverwendung des alten Kleinpflasters für den südlichen 
Abschnitts zwischen Elisabethstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße informiert. 
Das fand keine Zustimmung. 
Stattdessen wurde durch die UDB vorgeschlagen, dass auf dem W.-Reifstahl-Platz 
eingesetzte gesägte Großpflaster auch für den nördlichen Abschnitt zu verwenden.  
Dagegen bestehen allerdings unsererseits Bedenken, da dieses Material ja gerade die 
Platzfläche optisch hervor- bzw. von den einmündenden Straßen abheben sollte.  
 
Im Falle eines Votums vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau das prinzipiell von dem 

gefassten Beschluss vom 05.02.2026 abgewichen werden kann, wäre das Gespräch mit der 

UDB nochmals zu suchen. 

Fahrbahn Elisabethstraße - Wilhelm-Riefstahl-Platz Neumat. 890m² / ca. 179.780,00€ 
Fahrbahn Elisabethstraße – Friedrich-Wilhelm-Str. Altmat. 2025m² / ca. 131.625,00€ 
Querungen Neumat. NKP im Bereich Fahrbahn mit Altmat. 110m² / ca. 13.750,00€ 
Knotenpunkt Augustastraße-Elisabethstraße Neumat./Altmat.  325m² / ca. 80.275,00€ 
Gesamtkosten   ca. 405.430,00€ 
 
Differenzbetrag-Ersparnis Ursprungsplanung/Alternativplanung 1   ca. 285.895,00€ 
Anteil Ersparnis der städtischen Eigenmittel   ca. 94.345,00€ 
 

Zum Vergleich die ursprünglich geplanten Kosten: 
Variante 1 
Gemäß der Entwurfsunterlagen ist von folgenden Flächen/Nettobaukosten bei Verwendung 
von Neumaterial (Großpflaster mit gesägter Oberfläche) auszugehen. 
Fahrbahn einschl. Fahrbahnquerungen 3025m² / ca. 611.050,00€ 
Knotenpunkt Augustastraße-Elisabethstraße 325m² / ca. 80.275,00€ 
Gesamtkosten laut Entwurf   ca. 691.325,00€ 
Anteil der städtischen Eigenmittel   ca. 230.000,00€ 
 
 
 
Variante 2  



Gemäß dem Prüfauftrag im Beschluss VO(S)/2026/152 ist von folgenden 
Flächen/Nettobaukosten bei Wiederverwendung des gesamten Bestandsmaterials 
(Kleinpflaster mit abgefahrenen Köpfen) auszugehen. 
Fahrbahn einschl. Fahrbahnquerungen 3025m² / ca. 196.625,00€ 
Knotenpunkt Augustastraße-Elisabethstraße 325m² / ca. 24.375,00€ 
Gesamtkosten laut Prüfauftrag   ca. 221.000,00€ 
 
Differenzbetrag-Ersparnis Neumaterial/Altmaterial   ca. 470.325,00€ 
Anteil Ersparnis der städtischen Eigenmittel   ca. 155.207,00€ 
 
Verwendung Ausbaumaterial: 
Im Falle der Zustimmung zur Verwendung von Neumaterial für den Bereich der Fahrbahn 
vom Knotenpunkt Elisabethstraße bis zum Wilhelm-Riefstahl-Platz kann das Ausbaumaterial 
ca. 700m² z. Bsp. bei nachfolgenden Bauvorhaben verwendet werden. 
Straßenendausbau Littenstraße / Parkflächen ca. 250m² 
Straßenbau Hittenkoferstraße / Parkflächen ca. 300m² 
Sanierungsgebiet Strelitz-Alt 







Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau

17.03.2026, 17.00 Uhr, Rathaussaal



TOP 3

Sanierungsmaßnahme Augustastraße –

Gestaltung Fahrbahn





Ableitung zu erwartenden Lärmwerte (Beurteilungspegel) aus den 

Erhebungen zur Fortschreibung des Schallimmissionsplans 2020  

• Richtwerte:

Lärmsanierungsgrenzwert: Tag: 70 dB(A); Nacht: 60 dB(A)

Auslösewert nach EU-Umgebungslärmrichtlinie: Tag 65 dB(A); Nacht 55 dB(A)

• Bestand: 

Abschnitt Süd: Tag: 68 dB(A); Nacht: 54 dB(A) 

Abschnitt Nord: keine Erhebungen 

• Planung gemäß Beschluss VO(S)/2026/152 (Bestandspflaster, Geschwindig-

keitsreduzierung von 50 auf 30 km/h am Tag, nachts unverändert 30 km/h):

Abschnitt Süd: Tag: 62 dB (A); Nacht: 54 dB (A)

Abschnitt Nord: Tag: 64 - 66 dB(A); Nacht: 55 - 57 dB(A)

• Planung lt. Variante 3 (gesägtes Pflaster im Nordabschnitt)

Abschnitt Nord: Tag 61 - 63 dB (A); Nacht: 52 - 54 dB(A)



TOP 4.2

VO(S)/2026/165

Städtebauliche Rahmenplanung 

Sanierungsgebiet Strelitz-Alt







Maßnahmen- und Finanzierungskonzept



Maßnahmen- und Finanzierungskonzept



TOP 4.3

VO(S)/2026/167

Zustimmung nach § 36a BauGB

Terrassenüberdachung W.-Gotsmann-Str. 6







TOP 4.4

VO(S)/2026/169

Haushaltsplan 2026

Sanierungssondervermögen





TOP 4.5

VO(S)/2026/172

Prüfung der Verkehrssicherheit und mögliche Herrichtung 

des Gehwegs in der Straße Südbahnhof
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